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 Veröffentlicht am 29.11.1994

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §185;

BAO §186 Abs2;

BAO §187;

BAO §188;

EStG 1972 §23 Z2;

EStG 1988 §23 Z2;

GewStG §1 Abs2;

Rechtssatz

Hinsichtlich Einkommensteuer (einheitliche und gesonderte Feststellung) sowie Gewerbesteuer ist zu beachten, daß

auch eine Innengesellschaft eine Mitunternehmerschaft darstellen und Subjekt der Gewerbesteuer eines von ihr

ausgeübten Gewerbebetriebes sein kann.
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